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11. Beiblatt ieiblatt zur Fer1amentskorrespondenz ?7. Jänner 1954 

l04/J Ä n ! r a ß e 

der Ab~. Dr. G red 1 e r, Z e i'l 1 i n ger und ,Genossen 

an den BU11deskanzler, 

betreffend Unvereinbarkeit Yen Ämtern der obersten ~undes- und Landes­

(GelZleinde~)veriraltung mit leitend~n Funktionen in den Kammern. 

-.... -.-
Die ,efertigten ~bgeordneten lenken die Aufmerksamkeit ~es Herrn Bundes­

kanzlers auf den Umstand, daß immer wied.er sich Fälle er~ägnen,- daß oberste. 

Organe dt. Bundes- und Landesverwaltu~ ~ugleioh als Gemeindeorgane oder als 

Funktionäre von Kammern fungieren. Die 13undes- und Landel$organe sind zu­

gleich Aufsichtsorgane über die Kammern. Es ereignet sioh aber i~erwieder, 

daß Kammerpräsidenten zugleich ala Lan4esregierungemitg1iederAufsi chtaorgan 

der Kammer sind. 

Die Gefertigten verweisen z.B. auf den Fall des Präsidenten der ober­

österre1ohisohen Landes-Landwirtschaftskammer, Blöohl, der zUIleioh Mitglied 

der ~andesreg1erung in Linz ist, te~~r auf den Fall des niederästerreichi­

schen ~ande8hauptmannstellvertreter8 I~. ~rg1, der zugleioh das Gewerbe­

referat der niederöe~erreiohisohen Landesregie~ führt und Fräsident der 

n1ederösterreiohischen Kammer der gewerblichen Wirtsohaft und obendrein 

noch l3ürgermeiste,r in Langenlois ist. Landeshauptmannstellvertreter Kargl 

1st also zweimal sei11 eigener Vorgesetzter. 

Im Falle des Landesrate.s .:BlOchl hat man versuoht, eine Ausweichlöeung 

zu finden. Um seine gleiohzeitige Zugeh<srigkeit zur LAndeeregierung ne~~ 

der Stelle eines Kammerpräsidenten zu ermögliohen, wurde nicht er, s~>ndern 

Landeehauptmann llr. 'Gleissner mit den agrarie~hen Ägenden der Qberöster­

l'eichischen :[,aJ?desregie.rung betaSt. Landeshauptmann Dr~ G1eissner ißt aber 

ale Kammeramt~direktor .Angestellter der obertSeterreichieohen Landes ... Land .. 

wirtsoh~ftsiammer, wenn auoh im ~uetande der BeurlaUbung. 

D:i.eseVereinigung mehrerer Funktionen in einer Hand erweoken das Miß­

trauen der Bevö1lcerung und geben ,4nlaß zu Zweifel an der sachliohen Amtsfüh­

J'U1lg der mehrere Funktionen bekle.idenden obersten Landesorgane. 

~1e Kammern sind in die Bundes- und Landesgesetzgebung durch ein Begut­

B,t)l;ltungsrecht eingesohaltet. Sie sind' wohl nicht die Organe de'r :Bundes- und 

"andesgesetzgebung, dooh ist die Stellung eines ~egutaohtere im NAmen der 

Kammer mit der eines Regierungsmitgliedes , also der öffentlichen Ver­

waltuAß, unvereinbar. 
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I l,. Beiblatt 27. Jänner 1954 

~ie getert~gten Ah8eo~eten stellen dahtir an den Herrn Bundeskanzler 
die 

• R t r 9 g e' 
In welcher Weise 1$t der Herr 13undeskanzl r:ir bereit,. auf dem Gebiete der 

Bundes- und Landeeverwaltung Vorsorge zu treffen, um die unzulässige Doppel­
funktion vQn Mitgliedern der oberstenLAndesverwaltung mit Funktionen der 
Gemeinden oder d<lll' lCamm.ern zu 'beendigen, insbesondel:'8 aber die Vorgesetzten­
ste,llung ein und. derselben Person in sich abzustellen? 
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